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Niedersächsisches Gesetz
zur amtsangemessenen Alimentation

Vom 23. September 2022

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes

Das Niedersächsische Besoldungsgesetz vom 20. Dezember
2016 (Nds. GVBl. S. 308; 2017 S. 64), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. September 2022 (Nds. GVBl.
S. 598), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 2 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. der Familienzuschlag und der Familienergänzungs-
zuschlag,“.

2. Der Überschrift des Dritten Teils werden die Worte „und
Familienergänzungszuschlag“ angefügt.

3. Nach § 36 wird der folgende § 36 a eingefügt:

„§ 36 a

Familienergänzungszuschlag

(1) Besteht ein Anspruch auf Gewährung eines Famili-
enzuschlags für zwei oder mehr Kinder, so ist darüber
hinaus ein Familienergänzungszuschlag zu gewähren,
soweit die Besoldung den verfassungsrechtlich gebote-
nen Mindestabstand zur Grundsicherung für Arbeitssu-
chende nicht einhält.

(2) Bei zwei Kindern ist ein Familienergänzungszu-
schlag zu gewähren, soweit die Nettoalimentation einer
Beamtin oder eines Beamten unter Berücksichtigung der
familienbezogenen Besoldungsbestandteile und des Kin-
dergeldes für zwei Kinder einen Mindestabstand von
15 Prozent zur Grundsicherung für Arbeitssuchende für
eine Familie mit zwei Kindern unterschreitet.

(3) Bei drei oder mehr Kindern ist unabhängig von Ab-
satz 2 jeweils ein Familienergänzungszuschlag zu gewäh-
ren, soweit die Erhöhung der Nettoalimentation einer
Beamtin, eines Beamten, einer Richterin oder eines Rich-
ters für das dritte und jedes weitere hinzutretende Kind
jeweils einen Mindestabstand von 15 Prozent zum grund-
sicherungsrechtlichen Gesamtbedarf für das hinzutreten-
de Kind unterschreitet.

(4) 1Ein Familienergänzungszuschlag wird nicht gewährt,
wenn die mit unterhaltspflichtige Ehepartnerin, der mit
unterhaltspflichtige Ehepartner, die mit unterhaltspflich-
tige Lebenspartnerin oder der mit unterhaltspflichtige
Lebenspartner der Beamtin, des Beamten, der Richterin
oder des Richters über ein Jahreseinkommen verfügt, das

die Hinzuverdienstgrenze nach Satz 2 überschreitet. 2Die
Hinzuverdienstgrenze ist

1. bei zwei Kindern das Zwölffache des Höchstbetrags einer
geringfügigen Beschäftigung gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1
des Vierten Buchs des Sozialgesetzbuchs,

2. bei drei Kindern der Betrag nach Nummer 1 zuzüglich
1 500 Euro und

3. bei vier oder mehr Kindern der Betrag nach Nummer
2 zuzüglich je 1 200 Euro für das vierte und jedes
weitere Kind.

3Jahreseinkommen im Sinne des Satzes 1 ist die Summe
aus dem Gesamtbetrag der Einkünfte im Sinne des § 2
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) und den Lohn-
und Einkommensersatzleistungen im Sinne des § 32 b
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG.

(5) Für die Gewährung eines Familienergänzungszu-
schlags nach Absatz 2 oder 3 gilt § 11 Abs. 1 entsprechend.

(6) Die Landesregierung wird ermächtigt, die jeweils
maßgebliche Höhe des Familienergänzungszuschlags so-
wie die Einzelheiten des Verfahrens durch Verordnung
zu regeln.“

4. § 63 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden der Betrag „920 Euro“ durch
den Betrag „1 200 Euro“, der Betrag „300 Euro“ durch
den Betrag „500 Euro“ und der Betrag „150 Euro“ durch
den Betrag „250 Euro“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden in Halbsatz 1 der Betrag
„170 Euro“ durch den Betrag „250 Euro“ und in Halb-
satz 2 der Betrag „450 Euro“ durch den Betrag „500 Euro“
ersetzt.

5. Nach § 73 wird der folgende § 73 a eingefügt:

„§ 73 a

Anpassung der Erfahrungsstufen zum 
1. Januar 2023

1Beamtinnen und Beamte, deren Grundgehalt sich am
31. Dezember 2022 nach Besoldungsgruppe A 5, A 6 oder
A 7 und Erfahrungsstufe 1 bestimmt, werden zum 1. Ja-
nuar 2023 in die Erfahrungsstufe 2 übergeleitet. 2Mit der
Überleitung nach Satz 1 beginnt die in der Erfahrungs-
stufe 2 abzuleistende Erfahrungszeit.“
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7. Anlage 7 (zu § 34 Satz 3) erhält folgende Fassung:

„Anlage 7
(zu § 34 Satz 3)

Familienzuschlag

(Monatsbeträge)

Gültig ab 1. Januar 2023

Bei mehr als einem berücksichtigungsfähigen Kind erhöht
sich der Familienzuschlag

für das zweite berücksichtigungsfähige
Kind um 128,16 Euro“.

für das dritte und jedes weitere 
berücksichtigungsfähige Kind um 450,96 Euro.“

Erhöhungsbetrag für die Laufbahngruppe 1

In der Laufbahngruppe 1 erhöht sich 
in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 

der Familienzuschlag in den Stufen 2 und 3
für jedes berücksichtigungsfähige Kind um 100,00 Euro“.

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen 
Beamtenversorgungsgesetzes

Das Niedersächsische Beamtenversorgungsgesetz in der
Fassung vom 2. April 2013 (Nds. GVBl. S. 73), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. September 2022
(Nds. GVBl. S. 598), wird wie folgt geändert:

1. In § 57 Abs. 3 Satz 1 werden der Betrag „170 Euro“ durch
den Betrag „250 Euro“ und der Betrag „450 Euro“ durch
den Betrag „500 Euro“ ersetzt.

2. In § 64 Abs. 3 Satz 2 werden der Betrag „920 Euro“ durch
den Betrag „1 200 Euro“ und der Betrag „300 Euro“ durch
den Betrag „500 Euro“ ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 treten Artikel 1 Nr. 4 und
Artikel 2 am Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes in
Kraft.

Hannover, den 23. September 2022

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l

Stufe 1
(§ 35 Abs. 1)

Stufe 2
(§ 35 Abs. 2)

Besoldungsgruppen
A 5 bis A 8

übrige Besoldungs-
gruppen

142,80 Euro

149,94 Euro

270,96 Euro

278,10 Euro


